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Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (Vorberatung) 17.08.2023 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 12.09.2023 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 19.09.2023 o]
Beschluss:

Die ,,Richtlinie liber die Gewdhrung von Zuwendungen zur Férderung von Atelier- und
Projektraumen der freien Kunstszene* (Anlage 1) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 22.03.2022 (Drs. Nr. 22-18083) wurde die
Verwaltung beauftragt, ein Konzept fur ein Atelierférderprogramm (Anlage 2) zu erstellen,
welches sowohl Bestandsateliers als auch neu zu schaffende Atelierplatze berilicksichtigt.
Der Antrag FWE 053 sieht vor, dass ab 2023 dauerhaft 50.000 € p. a. in den Haushalt
eingestellt werden. Fir die Phase 1 dieses Konzepts stehen flr ein Atelierférderprogramm
50.000 EUR jahrlich im Haushalt 2023/2024 zur Verfiigung.

Primares Ziel ist es, in Braunschweig ansassigen Kunstlerinnen und Kdinstlern die
Moglichkeit zu geben, zumeist anteilig finanzielle Zuwendungen fir Miet-, Neben- und
Betriebskosten zu beantragen, sodass die Kunstszene vor Ort durch die Schaffung besserer
Arbeitsbedingungen Unterstitzung erfahrt. Darlber hinaus ist das Ziel, das kreative
Potenzial der Hochschule fur Bildende Kinste flr Braunschweig zu erhalten und
Absolventinnen und Absolventen solcherart die Option einzuraumen, ein Atelier in
Braunschweig anzumieten. Mit diesem Programm kdnnen angemietete Atelierraume
subventioniert werden, oder auch Projektrdume der freien Kunstszene unterstiitzt werden,
die ein eigenes Programm (beispielsweise mit eigenem Ausstellungsbetrieb) durchfihren.
Die in der Regel nur anteilige Finanzierung kann mithin Miet-, Neben- und Betriebskosten
innerhalb der in Anlage 1, 6.2. geregelten Férderhdchstgrenze enthalten.

Vorbehaltlich der Zustimmung zur Richtlinie und der Genehmigung des Haushalts durch die
Kommunalaufsichtsbehdrde kénnen ab Mitte September 2023 Antrage bearbeitet werden.

Prof. Dr. Hesse

Anlage/n:
1.) Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Foérderung von Atelier- und



Projektraumen der freien Kunstszene
2.) Konzept fur ein Atelierférderprogramm



Stadt Braunschweig

Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung von Ateliers
und Projektrdumen der freien Kunstszene

Praambel

Ziel der Forderung stellt die Unterstlitzung, Starkung und Weiterentwicklung eines kreativen
Milieus und dessen Sichtbarkeit in Braunschweig dar. Die Stadt Braunschweig betrachtet die
im Stadtgebiet tatigen Kinstlerinnen und Kunstler, Ateliergemeinschaften und Initiativen als
wesentliche Tragerinnen und Tréger des kulturellen Lebens. Explizit soll die Forderung auch
fur Neuabsolventinnen und Neuabsolventen der Hochschule fur Bildende Kinste
Braunschweig einen Anreiz schaffen, die Stadt als Standort fur ihr Berufsleben zu
favorisieren und als kulturelle Impulsgeberinnen und Impulsgeber vor Ort aktiv zu sein. Die
Bildende Kunstszene hat einen besonderen Raum- und daraus resultierenden Forderbedarf,
welchem die Stadt Braunschweig mit der Implementierung dieses Férderprogramms
Rechnung tragt.

1. Zuwendungszweck und Rechtgrundlage

Die Stadt Braunschweig gewahrt Zuwendungen nach Maf3gabe des Haushaltplanes
und im Rahmen der Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuwendungen aus
Haushaltsmitteln in der jeweils giiltigen Fassung. Ein Rechtsanspruch auf
Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Die Stadt Braunschweig entscheidet nach
pflichtgemaRem Ermessen Uber die eingereichten Antrage im Rahmen der
verfugbaren Haushaltsmittel.

Zweck der Zuwendung ist die Erméglichung und Unterstiitzung freien,
kunstlerischen Schaffens und dessen Sichtbarkeit in der Stadt Braunschweig
durch einen Kostenzuschuss zu angemieteten Atelier- und Projektraumen bzw. zu
im Wohnraum befindlichen Ateliers.

2. Gegenstand der Forderung

2.1. Die Forderung richtet sich an Bildende Kiinstlerinnen und Kiinstler, die
Atelierraume im Gebiet der Stadt Braunschweig angemietet haben oder anmieten
mdochten bzw. im Wohnraum einen abgegrenzten Arbeitsbereich als Atelier nutzen
(Fordergegenstand 1).

2.2.  Die Forderung richtet sich zudem an Personen, die im Braunschweiger
Stadtgebiet gelegene Raumlichkeiten fir innovative Projekte mit dem Schwerpunkt
Bildende Kunst angemietet haben oder anmieten méchten (Fordergegenstand 2).

3. Zuwendungsempfanger

Antragsberechtigt sind natirliche Personen sowie Zusammenschlisse in der Rechtsform
einer rechtsfahigen juristischen Person des privaten Rechts, z. B. eingetragener Vereine,
gGmbH oder GbR, deren Sitz sich in der Stadt Braunschweig befindet. Nicht



antragsberechtigt sind gewerbliche Antragstellerinnen und Antragsteller, Kirchen und
religivse Gemeinschaften (Férdergegenstand 1 und 2).

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Fordergegenstand 1: Atelierférderung:

4.1. Bewerben kénnen sich professionelle Bildende Kinstlerinnen und Kinstler, die
ihre Tatigkeit vorzugsweise hauptberuflich austben und dies durch eine
entsprechende Ausstellungsvita belegen.

o Die professionelle kiinstlerische Tatigkeit wird in der Regel nachgewiesen
durch eine abgeschlossene kiinstlerische Ausbildung an einer
entsprechenden Hochschule, Fachhochschule, Akademie oder bei
fehlender Ausbildung durch eine regelmafige Ausstellungstatigkeit, die
eine gleichwertige Qualifikation erkennen lasst.

o Im Forderfall hat der Fordermittelnehmer/die Fordermittelnehmerin
mindestens eine offentlichkeitswirksame Veranstaltung/Aktivitat im
Forderjahr durchzufiihren (z. B. Ausstellung, Tag der offenen Tr,
Kinstlergespréach, Aktivitaten auf Social Media o. &.).

4.2. Fo6rdergegenstand 2: Projektraumférderung:
Bewerben kdnnen sich Bildende Kiinstlerinnen und Kiinstler und Kuratorinnen und
Kuratoren aus dem Fachbereich bildende Kunst, die einen Projektraum mit
eigenem, innovativem Programm fur die Offentlichkeit betreiben.

e Die Professionalitat ist anhand der Vita zu belegen (z. B. Ausbildung,
bisherige Projekttatigkeit, Ausstellungstatigkeit etc.).

e Die Programmplanung ist anhand eines Kurzprofils, eines Konzeptes
(Jahresprogramm o. &.) inkl. Offnungszeiten, MaRnahmen der
Offentlichkeitsarbeit und eines Kosten- und Finanzierungsplans
darzulegen, soweit dies mdglich ist.

4.3. Forderfahig sind nur jene Atelier- und Projektraume, die im Stadtgebiet von
Braunschweig liegen und Uberwiegend als solche genutzt werden. Eine Ausnahme
bildet der Arbeitsraum in der eigenen Wohnung: Liegt der Atelierraum innerhalb
des eigenen Wohnraums muss eine klar abgrenzbare Zuordnung des Raumes
getroffen werden, welche anhand eines Grundrisses nachzuweisen ist.

5.  Artund Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1. Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung im Rahmen einer
Projektférderung gewahrt.

5.2. Die Zuwendung bezieht sich auf die Mietkosten. Die Mietkosten kénnen Kaltmiete,
Nebenkosten sowie Betriebskosten enthalten. Der Zuschuss kann héchstens 100
% der zuwendungsfahigen Mietkosten betragen.

5.3. Die entstehenden Kosten sind durch entsprechende Belege (Mietvertrag,
Nebenkostenabrechnung etc.) nachzuweisen. Veranderungen wahrend des
Forderzeitraums (z. B. Umzug, Mieterh6hung, Mietminderung) sind der Stadt



5.4.

6.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Braunschweig unverziglich mitzuteilen. Bei Ateliers, die im eigenen Wohnraum
liegen ist ausschlief3lich die nachgewiesene Kaltmiete des entsprechenden
Atelierbereichs forderfahig.

Eine Doppelférderung der Stadt Braunschweig im Hinblick auf dieselben Kosten ist
generell ausgeschlossen. Eine Kumulierung mit anderen Férderprogrammen ist
grundsatzlich méglich. Eine Doppelférderung wird ausgeschlossen. Bereits
erhaltene Zuwendungen sind im Antrag anzugeben. Sollten nach Erlass des
Bewilligungsbescheides durch die Stadt Braunschweig noch denselben
Fordergegenstand betreffende Zuwendungen bei der Antragstellerin/dem
Antragsteller eingehen, muss der entsprechende Betrag ganz oder anteilig an die
Stadt Braunschweig zurtickgezahlt werden.

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Forderzeitraum
Die Zuwendung wird fiir ein Jahr gewahrt. Der Forderzeitraum umfasst den
01.01. bis 31.12. des jeweiligen Jahres.

Forderhéchstgrenze
Bei vollstandiger Erfiillung der Forderkriterien erfolgt eine Zuwendung in Form
eines Kostenzuschusses im Forderzeitraum (1 Jahr):

e FUr Einzelateliers: von max. 2.000 EUR
e FUr Ateliergemeinschaften: von max. 4.000 EUR
e Fir Projektrdume: von max. 5.000 EUR

Anweisung zum Verfahren

Der Antrag ist beim Fachbereich Kultur und Wissenschaft der Stadt Braunschweig
bis zum 30. September des Vorjahres zu stellen. Es gilt das Eingangsdatum bei
der Stadt Braunschweig.

Die Antragstellung erfolgt auf dem unter www.xxxxxxxx bereitgestellten Formular
unter Beifligung der im Antragsformular genannten Anlage.

Einzureichen sind fir eine Atelierférderung:

e ein Portfolio (max. 2 MB) mit kiinstlerischem Lebenslauf, aktuellen
Ausstellungstatigkeiten und Abbildungen von aktuellen Arbeiten als
Nachweis einer kontinuierlichen, kiinstlerischen Tatigkeit auf einem
professionellen Niveau.

o Kopie/Scan des bestehenden Mietvertrags Uber den/die zu férdernden
Atelierraum/raume bzw. alternativ eine Absichtserklarung des/der
Vermieter*in aus welcher die zu erwartenden Kosten hervorgehen.

Bei einer bereits erfolgten Atelierférderung ohne Anderung des Mietvertrags, kann
auf eine erneute Vorlage des Mietvertrages verzichtet werden.


http://www.xxxxxxxx/

7.4.

Einzureichen sind fir eine Projektraumférderung fur die freie Kunstszene:

o Portfolio mit den kiinstlerischen/kuratorischen Lebenslaufen aller am
Projektraum maf3geblich beteiligten Personen als Nachweis einer
kontinuierlichen, professionellen, kunstlerischen und/oder kuratorischen
Tatigkeit (Ausstellungen, Projekte etc.)

o dem Konzept des Projektraums, der Programmplanung fur das kommende
Jahr (Antragszeitraum) mit geplanten o6ffentlichkeitswirksamen
Mafnahmen, einer ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsibersicht
mit Auflistung der geplanten Foérdermittel, Sponsorengelder etc., soweit
dies zum Zeitpunkt der Antragsstellung maoglich ist

8. Bewilligung, Verwendungsnachweis, Auszahlung, Hinweis auf Férderung

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Die Gewahrung erfolgt mittels eines Zuwendungsbescheids.

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung
(ANBest-P) sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides.

Bis zum 30.06. des Folgejahres, fiir das die Forderung beantragt wurde, ist ein
Verwendungshachweis vorzulegen. Naheres regelt der Zuwendungsbescheid.

Die Zuwendung wird nach Mittelabruf als Festbetragsfinanzierung in einem Betrag
fur die jeweilige Forderperiode ausgezahlt. Die Zuwendung ist abrufbar, sobald der
Zuwendungsbescheid bestandskraftig ist.

Auf die Forderung durch die Stadt Braunschweig ist mit dem jeweils giltigen Logo
(Wort-Bild-Marke) im Internet, auf Social-Media-Plattformen und in Print-
Veroffentlichungen hinzuweisen, sofern die Veranstaltung, Aktivitdt mit dem
geforderten Raum in Verbindung steht.

Nur die fir die Erfullung des Zuwendungszwecks notwendigen Ausgaben sind
zuwendungsfahig. Die Ausgaben missen genau bezeichnet und belegt werden.

. Verfahren und Forderkriterien

Die abschlieRende Entscheidung Uber die Festlegung der Férdersummen erfolgt
durch die Stadt Braunschweig. Die H6he der Zuwendung wird von der Stadt
Braunschweig im Rahmen der zur Verfligung stehenden Mittel festgelegt.

Um eine Férderung zu erhalten missen mindestens die bereits genannten
Fordervoraussetzungen erfullt sein.

Die Auswahlentscheidung wird durch den Fachbereich Kultur und Wissenschaft
getroffen anhand folgender Grundkriterien:

- der Professionalitat

- der kinstlerischen Qualitat
- dem Entwicklungspotential
- dem Vernetzungsgrad



10.

10.1.

- am Engagement fiir die Entwicklung der Kunstszene

fur die Projektraumforderung

- Profil des Projektraums

- an der Professionalitat

- an der kinstlerischen und kuratorischen Qualitat der Ausstellungen
- an der o6ffentlichen Sichtbarkeit

- am Engagement fir die Entwicklung der Kunstszene

- am Vernetzungsgrad

Schlussbestimmungen

Unwirksamkeit, Riicknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie als
Folge hiervon die Ruckforderung der Zuwendungen incl. der zu entrichtenden
Zinsen richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (insb. § 49a VwWVfG, 88
48, 49 VWVTG).

Diese Richtlinie tritt am 19.09.2023 in Kraft. Sie gilt bei Abweichungen von
den Richtlinien der Stadt Braunschweig fir die Gewéhrung von Zuwendungen an
Dritte vorrangig.



Konzept fur ein Atelierforderprogramm

Analyse der Ist-Situation in Braunschweig:

Die Hochschule fir Bildende Kiinste Braunschweig (HBK) ist die einzige staatliche
Kunsthochschule in Niedersachsen. Mit einer Traditionslinie, die bis ins 18. Jahrhundert
zuruckreicht, beweist sich Braunschweig damit seit langem als idealer Ort fur eine
kinstlerische Ausbildung in Verbindung mit einem kunstwissenschaftlichen Diskurs. Mit 41
Diplomandinnen und Diplomanden hatte der Studiengang 2022 so viele Absolvent wie nie
Zuvor.

Die HBK fungiert dabei als Habitat, welches ein kreatives Milieu ausbildet. Dieser sozialen
Gruppe wird generell eine immer groftere — nicht mehr nur rein 6konomisch gelesene —
aktivierende Bedeutung im Stadtentwicklungsprozess beigemessen. Allerdings ziehen viele
in Braunschweig ausgebildete Kiinstlerinnen und Kiinstler nach dem Abschluss nach Berlin,
Leipzig, K6In und in den letzten Jahren auch nach Hannover. Griinde hierflr sind: bessere
Arbeitsbedingungen, eine héhere Wahrscheinlichkeit mit dem Kunstmarkt in Kontakt zu
kommen, bessere Jobchancen bei Nebentatigkeiten, sogenannter Brotarbeit und
verhaltnismaRig glinstige Mieten. Das diese Faktoren eine grofe Rolle flir Kreativschaffende
spielen, zeigen verschiedene Studien. Prof. Dr. Grit LeBmann, Prof. Dr. Brigitte Wotha, Dr.
Katharina Bingel und Jens Nuf3baum von der Ostfalia — Hochschule fir angewandte
Wissenschaften, verweisen in einem gemeinschaftlich verfassten Aufsatz auf die Basis,
welche die Entwicklung und Stitzung kreativer Strukturen benétigt: ,Vorteile ergeben sich
dabei vor allem durch die Reduktion von Unsicherheit. Soziale Beziehungen und Interaktion
sind daruber hinaus unverzichtbar, wenn nicht kodifizierbares, personengebundenes Wissen
Ubertragen werden soll. Persénliche Nahe der Beteiligten wird zum Schlisselfaktor, wenn
kollektives Lernen praktiziert und Kreativitatsentfaltung ermoglicht werden soll.“* Laut der
Expertise von Eckhard Priller zu einer Umfrage des BBK Bundesverbandes aus 2020 wurde
mit fast 95% ,angemessener Atelierraum*“ als wichtigster Einflussfaktor fur die kinstlerische
Tatigkeit identifiziert.? Auch die ,Nahe zu Berufskollegen“ (ca. 71%) und ,gute
Ausstellungsmdglichkeiten® (fast 94%) haben eine entscheidende Bedeutung flr das
kinstlerische Schaffen. Letztere sind der Grund, warum die Ausdehnung eines
Mietkostenzuschusses auf Projektraume zusatzlich empfohlen wird, selbiges Modell wird
beispielsweise in Hannover praktiziert, was eine zusatzliche Netzwerkbildung und
gegenseitige Stitzung der Bildenden Kunst zur Folge hatte.

Zieldefinition:

Eines der Ubergeordneten Ziele ist die Unterstitzung und der Erhalt eines kreativen Milieus
und dessen Sichtbarkeit in Braunschweig. Die Kunstszene hat in diesem Zusammenhang
besondere Bedarfe, da dieser Bereich mit geringen Einnahmen nach dem Abschluss
rechnen muss und gleichzeitig durch den haufig erhdhten Platzbedarf am Arbeitsplatz
zusatzliche Kosten verursacht werden. Der Berliner Masterplan Art Studios 2020 gibt
folgende Orientierungszahlen fur Berlin an, das Durchschnittseinkommen dirfte in
Braunschweig allerdings nicht viel héher sein: ,Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft fir
ein Atelier ist mit ca. 300€ im Verhaltnis zum verfligbaren Einkommen von ca. 850-1000€
[...] sehr hoch. Ein bezahlbares Atelier ist Kernvoraussetzung fir die berufliche Existenz
nahezu jeden/r Kiinstlers*in. Es ist davon auszugehen, dass die Bildende Kunst eine im
Spartenvergleich besondere Raumsensibilitat (oder Raumverletzlichkeit) auszeichnet, da a)

"Vgl.: Bingel, LeBmann, NuRbaum, Wotha (Hrsg.): ,Netzwerkstrukturen kreativ-urbaner Milieus in mittleren GroRst&dten® in:
Raumforschung und Raumordnung, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017, S. 458.

2Vgl.: Dr. sc. Eckhard Priller: ,Von der Kunst zu leben®, Hrsg.: Bundesverband Bildender Kiinstlerinnen und Kiinstler e. V
(BBK)., S. 15.



jedelr Einzelklnstler*in einen recht hohen Raumbedarf hat und b) eine Erhdhung der Miete
fur Ateliers direkt auf die Einkommenssituation des/r einzelnen Kiinstlers*in durchschlagt,
da der Produktionsfaktor Atelier nicht substituierbar ist und einen wesentlichen Anteil der
Produktionskosten ausmacht.”

2019 hat die Kulturverwaltung eine Befragung unter 242 Studierenden der HBK
Braunschweig vorgenommen; dabei wurden folgende Werte ermittelt: 64 % waren bereit
max. 100 EUR und 33% bis zu 300 EUR (siehe Drs Nr. 20-12958) flr ein entsprechendes
Atelier aufzuwenden.

Bildende Kunstlerinnen und Kunstler sind nach ihnrem Abschluss Gberdurchschnittlich haufig
selbststandig tatig, wie der Spartenbericht Bildende Kunst des Statistischen Bundesamtes,
2021 zeigt: ,Uber zwei Drittel (67 %) der Personen in Berufen der Bildenden Kunst waren
2019 selbststandig tatig, darunter insbesondere diejenigen im Kunsthandwerk und der
Bildenden Kunst (Kunstmalerinnen und -maler, Bildhauerinnen und -hauer usw., 85 %) sowie
in der Fotografie (68 %).“ Sie haben damit eine geringere Aussicht in einer direkten
Konkurrenzsituation mit anderen potenziellen Mietern einen Mietvertrag zu erhalten. Diese
Chancen werden in den nachsten Jahren noch sinken. Ein Vergleich der ortsublichen Mieten
pro m? in Braunschweig zeigt, dass die Stadt die Situation der meisten GrofRstadte in
Deutschland teilt. Der Preisanstieg der Vergleichsjahre 2018 und 2022 liegt bei 19%. Neuere
Entwicklungen wie der zu erwartende Anstieg der Nebenkosten sind hierbei noch nicht
berlcksichtigt und fihren zu weiteren Mietpreissteigerungen und insgesamt zu der
Erwartung erhéhter Lebenshaltungskosten in den kommenden Jahren. Zielgruppe des
Forderprogramms sollten daher ausschlieflich bildende Kiinstlerinnen und Kiinstler® sein.

Abb. 1: Mietspiegel flr nicht preisgebundenen Wohnraum 2022 und 2018*
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Insbesondere flr Braunschweiger Absolventen sind bezahlbare Arbeitsraume fiir professio-
nelle Kunstschaffende indes in Braunschweig in nur geringem Male vorhanden, aber

3 Anm.: Eine bestimmte Einnahmeuntergrenze wie etwa die Kiinstlersozialkasse diese vorgibt, ist fiir Braunschweig nicht
praktikabel, sinnvoll ist als Kriterien eine professionelle Ausbildung und der Nachweis, dass die Person am aktuellen
Ausstellungsgeschehen teilnimmt (nachzuweisen durch Vita) festzulegen.

4 Bei den im Mietspiegel ausgewiesenen Mietpreisen handelt es sich um die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in Euro pro
Quadratmeter Wohnflache. Quelle: https://regionalheute.de/braunschweig/rat-stimmt-neuem-mietspiegel-fuer-braunschweig-zu-

braunschweig-1657112673/ und https://www.braunschweig.de/vv/produkte/Il1/0600/mietspiegel.php, Stand: 20.08.2022, 14:06
Uhr.
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notwendig. Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Akteurinnen und Akteure aus der
Kulturszene Braunschweigs, die diesen Umstand erkannt haben und eigeninitiativ auf die
Situation reagieren. Um bestehende Strukturen nicht zu zerschlagen, sondern zu
unterstltzen, erscheint daher ein 3-Phasen-Programm sinnvoll. In Phase 1 soll die bereits
bestehende Struktur der Kunstszene in Braunschweig erhalten und erweitert werden, in
Phase 2 ware die Ertlichtigung einer in Immobilie und der Ausbau eines Atelierhauses mit
weiteren Atelierplatzen und der Einrichtung von Werkstatten sinnvoll. In Phase 3 sollte eine
Uberregionale Vernetzung mit Kuratorinnen/Kuratoren und Art Critics beférdert werden.
Phase 2 und 3 sind austauschbar und sollten den Gegebenheiten angepasst werden.
Entscheidend ist die Abstimmung und Vernetzung der Akteurinnen und Akteure, um Bedarfe
und Entwicklungen zu erkennen und darauf flexibel einzugehen.

1. Phase: Bestandsateliers sichern und Strukturen fiir Rdume der freien Kunstszene
ausbauen

Es existieren bereits Atelierhduser, sowie selbstverwaltete Projektraume und
Ateliergemeinschaften an verschiedenen Orten in der Stadt:

¢ Im westlichen Ringgebiet: WRG-Studios e. V. (Grlindung 2018, seit 2021 als e. V.):
8 Atelierplatze inkl. eines kleineren Ausstellungsraumes flir Projekte mit kurzer
Laufzeit

¢ In der Innenstadt: Kiinstlerhaus e. V. (Grindung 1987 als Kunstasyl e. V.,
Umbenennung in Klnstlerhaus e. V. in 2007) mit Konsumverein e. V. als Mieter: ca.
11 Ateliers, Ausstellungsmoglichkeiten im Konsumverein
Besonderheit: Objekteigentimerin ist die Stadt Braunschweig

o Selbstverwaltete Ateliergemeinschaften: Einige Beispiele:
Klnstlerhaus PALM, gegrindet in den 1990er Jahren, allerdings Uberwiegend
Architektur, Theater, nur 2 Bildende Kiinstler/innen (Irene Heimsch, Stefan Mauck)
von 9 Platzen
Drogerie Braunschweig: gegriindet 2017, 3 Atelierplatze
Projektraum/Produzentengalerie Studio Dulce: gegriindet in 2020, tw. 2 Platze
Karl-Hintze-Weg 1, Gliesmarode: ca. 4 Platze (Daniel Folwatschni u. a.)
Projektraum/Orplid e. V.: tw. 3 Arbeitsplatze

¢ Einzelkiinstlerinnen/-kiinstler: Anmietung von Privat- und Arbeitsraumen fir die
kinstlerische Arbeit, laut BBK Braunschweig arbeiten fast alle dort organisierten
Kinstlerinnen und Kinstler von zu Hause bzw. haben private Losungen gefunden,
wie Scheunen in der Nachbarschaft etc.

Eine sinnvolle programmatische Férderung von Atelierrdumen sollte diese bereits
bestehenden Bemiihungen zunachst erhalten und stiitzen. Um einen Querschnitt der
aktuellen Bedarfe zu erhalten, wurden als Erkenntnisgrundlage Gesprache mit
reprasentativen Vertreterinnen und Vertretern und pradgenden Akteurinnen und Akteuren der
Braunschweiger Szene gefihrt.

Die Braunschweiger Kunstszene besteht zudem aus einer grof3en Zahl an
Einzelklnstlerinnen/-kiinstlern bzw. aus selbstverwalteten Ateliergemeinschaften, bei denen
eine Person als Vermieterin/Vermieter an Untermieterinnen/Untermieter Rdume vergibt,
zudem existieren Hybride, wie Produzentengalerien (z. B. Studio Dulce), die sowohl
Arbeitsrdume als auch Veranstaltungsorte im Sinne eines Projektraumes sein kdnnen.
Daruber hinaus gibt es Ateliergemeinschaften mit dem Schwerpunkt Projektraum (z. B.
Orplid), die in einem Programm fiir Atelierrdaume nicht ausreichend in ihrer Tatigkeit
unterstltzt werden wirden, deren Arbeit aber flr die Struktur der freien Kunstszene in
Braunschweig eine hohe Bedeutung hat. Eine Erweiterung der Férderung auf Projektraume
der freien Szene der Bildenden Kunst, fuhrt zu einer besseren Vernetzung der
Akteurinnen/Akteure und zu einer starkeren Verankerung der Bildenden Kunst in der
Stadtgesellschaft von Braunschweig und der Offentlichkeit allgemein, wie das hannoversche
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Modell zeigt. Daher erscheint dies auch fur die Starkung der Braunschweiger Kunstszene
sinnvoll. Ziel ware es eine zweite Saule zu etablieren, die den ortsansassigen
Kunstlerinnen/Kinstlern eine 6ffentliche Wahrnehmung erméglicht und eine Vernetzung mit
der Uberregionalen Kunstszene.

Braunschweiger Atelierraume werden auch von Designerinnen/Designern und
Architektinnen/Architekten genutzt bzw. von Personen, die ihre kiinstlerische Arbeit als
Hobby betreiben. Da die finanzielle Situation dieser Gruppe zumeist nicht vergleichbar mit
haupt- oder nebenberuflichen Klnstlerinnen/Kinstlern ist, bedarf es in diesen Fallen keiner
besonderen Forderung durch die Stadt Braunschweig. Daher sollte sich das
Atelierforderprogramm ausschlieRlich an professionell arbeitende Bildende
Klnstlerinnen/Klnstler wenden, die eine entsprechende Ausbildung und eine regelmaRige
Ausstellungsaktivitdt nachweisen kénnen.

Um den Erkenntnissen und Bedarfen fiir die 1. Phase entsprechen zu konnen ware die
Etablierung eines Forderprogramms zielfiihrend:

Fordergegenstand 1 Ateliers:

Der Zuschuss bezieht sich auf die Mietkosten. Die Mietkosten konnen Kaltmiete,
Nebenkosten sowie Betriebskosten enthalten. Der Zuschuss kann héchstens 100 % der
anfallenden Mietkosten betragen. Die entstehenden Kosten sind durch entsprechende
Belege (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung etc.) nachzuweisen. Veranderungen (Umzug,
Mieterhhung/-minderung etc.) waren unverzuglich bei der Stadt Braunschweig anzugeben.

Fordergegenstand 2 Projektraume der freien Kunstszene:

Der Zuschuss wirde sich auf die Mietkosten von Projektraumen der freien Kunstszene
beziehen. Bereits durch die Stadt Braunschweig institutionell geférderte Einrichtungen sollten
von der FérdermalRnahme ausgenommen sein. Die Mietkosten kénnten Kaltmiete,
Nebenkosten und Betriebskosten enthalten. Der Zuschuss sollte héchstens 100 % der
anfallenden Mietkosten betragen. Die entstehenden Kosten sind durch entsprechende
Belege nachzuweisen. Veranderungen (Umzug, Mieterhéhung/-minderung etc.) waren
unverzlglich bei der Stadt Braunschweig anzugeben. Es miisste nachgewiesen werden,
dass der Raum hauptsachlich fur kulturelle Veranstaltungen der Bildenden Kunst genutzt
wird. Hierflr ware ein Profil einzureichen, das Jahresprogramm inkl. der Offentlichkeitsarbeit
zu skizzieren sowie ein Kosten- und Finanzierungsplan des im Férderzeitraum geplanten
Programmes darzulegen, soweit dies madglich ist.

Forderzeitraum:

Der Férderzeitraum flr Férdergegenstand 1 Ateliers und Férdergegenstand 2 Projektraume
der freien Kunstszene sollte den gesamten Zeitraum eines Jahres abdecken, vom 01.01.XX
bis zum 31.12.XX. Die Fristsetzung fir die Einreichung der Unterlagen zum Foérderantrag
sollten demnach so erfolgen, dass bereits vor Beginn des nachsten Jahres der
Zuwendungsbescheid erfolgt, auf dessen Grundlage die Mittel abgefordert werden kénnen
und es Anfang Januar zu einer ersten Auszahlung kommen kann. Ein sinnvoller Zeitpunkt fir
die Antragsfrist ware Ende September des vorangegangenen Jahres.

Forderhochstgrenze fiir Atelierraume:

Die meisten Ateliers verursachen Maximalkosten von ca. 300-350€ inkl. Nebenkosten im
Monat, was 3.600—4.200€ im Jahr entspricht. 50% waren 1.800-2.100€. 2.000€ stellt daher
eine sinnvolle Héchstgrenze fir die Beantragung eines Atelierkostenzuschusses durch die
Stadt Braunschweig pro Kinstlerin/Kinstler im Jahr dar. Fir Ateliergemeinschaften, welche
sich den Raum teilen, erscheint eine Unterstitzung von bis zu 4.000€ im Jahr sinnvoll. Damit
kénnte die Braunschweiger Kunstszene eine sinnvolle Unterstlitzung und eine nennenswerte
Entlastung, besonders im Hinblick auf die in den nachsten Jahren zu erwartenden
Preissteigerungen im Hinblick auf Miete und Energiekosten, erfahren.



Forderhochstgrenze fiir die Projektraume der freien Kunstszene:

Fir einen Raum, welcher ein regelmafiges Programm flr die Bildende Kunstszene anbietet
und dieses an die Offentlichkeit vermittelt, sollten bis zu 5.000€ im Jahr als
Mietkostenzuschuss gezahlt werden, da die Objekte fur Ausstellungsraume etc. haufig
héhere Raumanforderungen haben.

Voraussetzungen der Vergabe der Zuwendung fiir Fordergegenstand 1 Ateliers:
Bewerben kdnnten sich professionelle Bildende Kiinstlerinnen/Klinstler sowie
Ateliergemeinschaften/Kollektive. Nachzuweisen ware in der Regel eine abgeschlossene
kunstlerische Ausbildung an einer Hochschule o. a., bzw. eine Ausstellungsvita, die eine
gleichwertige Qualifikation erkennen lasst. Zusatzlich muss eine regelmaRig stattfindende
Ausstellungsaktivitat erfolgen und nachgewiesen werden.

Das zu férdernde Atelier muss sich im Stadtgebiet von Braunschweig befinden und die
Zuwendungsempfangerinnen/-empfanger sollten ihren Lebensmittelpunkt in Braunschweig
haben.

Die Atelierraume, flr die der Zuschuss beantragt wird, missten Gberwiegend als solche
genutzt werden.

In Ausnahmefallen ware auch eine Forderung von Atelierwohnungen mdéglich. In diesem Fall
sind nur die auf das Atelier anteilig entfallenden Kosten férderfahig. Bei der Bewerbung ist
durch die Einreichung eines Grundrisses nachzuweisen, wie viel Prozent der Flache als
Wohn- bzw. Atelierraum genutzt wird. Eine Forderung von Neben- und Betriebskosten ist in
diesen Fallen ausgeschlossen.

Im Falle einer Férderung wirde erwartet, dass die Klinstlerinnen/Kiinstler mindestens eine
offentlichkeitswirksame Veranstaltung/Aktivitat im Férderzeitraum durchfiihren (z. B. Tag der
offenen Tur, Ausstellung, Publikation, Kiinstler(innen)gesprach, Teilnahme an (digitalen)
Atelierbesuchen, regelmafige Aktivitaten in den Sozialen Medien o. a.). Im Falle einer
Atelierwohnung sollte — bei 6ffentlichen Veranstaltungen — auf die Anwohnerschaft Ricksicht
genommen werden und ggf. Auswirkungen auf das Mietrecht beachtet werden.

Auswabhlkriterien fiir Fordergegenstand 1 Ateliers:

Folgende Aspekte werden in die Auswahl einbezogen:

1.) Ist der Bewerber/die Bewerberin bisher aktiv in den lokalen Szenen in Erscheinung
getreten?

2.) Wie lange lebt der Bewerber/die Bewerberin bereits in Braunschweig?

3.) Die Qualitat der kiinstlerischen Arbeit, Professionalitat

Voraussetzungen der Vergabe der Zuwendung fiir Fordergegenstand 2 Projektraume
der freien Kunstszene:

Bewerben kdnnen sich Betreiberinnen/Betreiber von bestehenden oder neu gegrindeten
Projektraumen mit einem inhaltlichen Fokus auf Bildender Kunst und einem Angebot an
offentlichen Veranstaltungen.

Erfahrungen und Professionalisierung in der Organisation von Projekten der Bildenden Kunst
sind anhand einer Vita zu belegen.

Der zu férdernde Projektraum muss sich im Stadtgebiet von Braunschweig befinden.

Der Raum muss wahrend der Veranstaltungen regelmafig gedffnet sein.

Eingereicht werden soll eine Profilbeschreibung und ein Jahresprogramm mit mindestens
drei Veranstaltungen, welche idealerweise ortlich ansassige kinstlerische Positionen und
Uberregionale Kinstlerinnen/Kiinstler miteinander verbinden.



Erweiterung des Programmes mittel- und langfristig:

Phase 2: Schaffung neuer Atelierraume

Mittelfristig ware eine Umnutzung einer (Stadt)immobilie sinnvoller als ein Neubau.
Insbesondere der Austausch mit Kiinstlerinnen und Kiinstlern hat ergeben, dass die
Tragerschaft eines Kiinstlerhauses durch z. B. einen Verein viele Vorteile bringt (auch in
anderen Stadten wird dieses Konstrukt so durchgefihrt, siehe z. B. Bremen), fur eine
ehrenamtliche Téatigkeit ist diese Aufgabe zu umfangreich. Da der Betrieb keine Gewinne
erwirtschaften wird, welche die Schaffung von Stellen erméglichen kénnte, missten folgende
Stellen geschaffen werden:

¢ ein(e) Stelle als Geschaftsfuhrer(in)/Kurator(in)

¢ Ein(e) Werkstattleitung/Hausmeister(in)/Lagerverwaltung (ggf. auf Honorarbasis)

o (Gdf. externe Kuratorinnen-/Kuratorenstelle: Diese konnte langfristig tber ein
Stipendienprogramm eingerichtet werden, welches unter dem Punkt Phase 3 naher
erlautert wird

o Ausstattung verschiedener Werkstatten: misste noch ermittelt werden.

Bei den Atelierhdusern wird von Externen insbesondere die Vergabe untereinander und die
daraus resultierende geringe Fluktuation bemangelt. Bei der Erschaffung eines neuen
Gebaudes oder der Nachnutzung einer Stadtimmobilie durch die Stadt Braunschweig sollten
diese Vorgaben mitbertcksichtigt werden. Dies sollte durch ein Vergabegremium und die
MaRgabe von Héchstmietdauern geschehen. Ublich® sind Mietzeiten von 3-5 Jahren mit
einer Verlangerungsoption bis zu 10 Jahren.

Die Umsetzung der Zielsetzung eines Atelierhauses konnte durch die Nutzung von
Bestandgebauden erfolgen. Hier waren die bestehenden Raumparameter dem Grunde
nach gesetzt. Die Kulturverwaltung prift derzeit diesbezligliche Optionen. Die erforderlichen
Budgets mussten im Haushalt zuséatzlich abgebildet werden. Hierfur bedirfte es eines
Jahresbudgets.

Alternativ kdnnte auch ein angepasster Neubau eines Atelierhauses erfolgen. Die
Anforderungen an ein Atelierhaus waren Folgende:

Flache: ca. 2.000 gm
Ideal ware ein grofles Gelande mit einer Mischnutzung aus verschiedenen sich ergdnzenden
kreativen Zweigen des gemeinsamen Tatigkeitsfeldes Kultur und Kunst (Design etc.), im
Sinne eines Clusters.
o feststehende Einzelateliers mit staubdichten Raumen oder genug Abstand
logistisch gut erreichbar (Laderampe, Lastenaufzug)
nicht peripher gelegen, aber keine direkte Wohngebietslage
helle Rdume, Tageslicht
24/7 Arbeitsmdglichkeit
Verschiedene Werkstatten sollten vor Ort zu installieren sein oder missten Uber ein
Netzwerk vermittelt werden (z. B. Druckwerkstatt, Holzwerkstatt, Metallverarbeitung)
Ggf. verschiedene Arbeitsmdglichkeiten
o Evil. Materiallager fir recycelte Baumaterialien im Sinne einer sharing-community
(nach dem Vorbild des Berliner Haus der Statistik)

Nutzung: Atelierplatze (oft handwerkliches Arbeiten), Veranstaltungsort (Ausstellungen,
Klnstler(innen)gesprache, Musikveranstaltungen).

5 Beispiele sind: Das Kiinstlerhaus Bremen: ,...regelmaBig 6ffentlich ausgeschrieben und fiir eine Dauer von bis zu 5 Jahren
(mit Option auf Verlangerung um weitere 2 Jahre) von einer externen Fachjury an in Bremen wohnhafte bildende Kiinstler*innen
vergeben werden.”

Ateliers im Speicher Il, Miinster: ,Die Laufzeit der Mietvertrage kann bis zu zehn Jahre betragen, wobei die Regelmietzeiten
drei oder funf Jahre betragen.“ (aus: Exposé Ateliers, Hrsg.: Kulturamt Minster).




Angesichts der aktuellen Preissteigerung und nicht kalkulierbarer Kostenanstiege sollte
zunachst von einem Neubau abgesehen werden.

Phase 3: Visit BS Atrtists:

Einrichtung von Stipendien und Reisen fiir Kuratorinnen/Kuratoren und Art Critics
Die Ertlchtigung einer Bestandsimmobilie, ein Neubau oder eine Nachnutzung wirden in
den Folgejahren neue Mdéglichkeiten erdffnen. Visit BS Artists soll in Braunschweig lebenden
Kiinstlerinnen/Klinstler ein Treffen und den Austausch mit auswértigen
Kuratorinnen/Kuratoren und Kunstkritikerinnen/Kunstkritikern erméglichen. Ziel ist es eine
Vernetzung nach aul3en zu unterstitzen und Braunschweig als Kunststandort weiter zu
etablieren. Es finden Dialoge in den Ateliers statt und den Kiinstlerinnen/Kinstlern wird ein
professionelles Feedback zu ihrer kiinstlerischen Arbeit ermoglicht. Hierbei kdnnten jahrlich
3 (Nachwuchs-)kuratorinnen/kuratoren und 2 (Nachwuchs-)kunstkritikerinnen/kunstkritiker
eingeladen werden, deren Reisekosten und Honorar von der Stadt Braunschweig
Ubernommen werden.

Langfristig kdnnte Uber die Einrichtung eines Stipendiums fir (Nachwuchs-
)kuratorinnen/kuratoren in einem Kunstlerhaus mit Wohnmaglichkeit die Méglichkeit des
externen Austausches noch verbessert werden. Erwartet wird die Organisation und
Durchfiihrung von drei Gruppenausstellungen mit Braunschweiger Klnstlerinnen/Kinstlern,
die vor Ort arbeiten. Das Kuratorinnen/Kuratoren-Stipendium sollte ein
Anwesenheitsstipendium sein; ein durchgehender Aufenthalt in Braunschweig ist somit
verpflichtend. Das Stipendium konnte flr die Dauer von acht Monaten vergeben und mit
einer monatlichen Vergutung zzgl. Reisekostenzuschuss fur die Anreise honoriert werden
(Beispiele: Kinstlerhaus Schloss Balmoral®, Niki Residency Hannover’).

6 Vgl.: https://www.balmoral.de/stipendien/anwesenheitsstipendien/anwesenheit-kurator, Stand: 5.08.2022, 11:45 Uhr.
7Vgl.: http://niki-hannover.org/about/, 5.08.2022, 11:53 Uhr.




	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1_Richtlinie Förderung Atelier- und Projekträume
	Anlage 2: Anlage 2_Konzept Atelierförderprogramm

